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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1992

Norm

GSVG §76 Abs2

Rechtssatz

§ 76 Abs 2 GSVG ist bei allen im Abs 1 dieser Gesetzesstelle aufgezählten Rückforderungsgründen anzuwenden, also

auch dann, wenn der Leistungsempfänger bzw Zahlungsempfänger den Bezug durch Verletzung der Meldevorschriften

herbeigeführt hat oder erkennen mußte, daß die Leistung nicht mehr gebührte.

Entscheidungstexte

10 ObS 310/91
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